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§ 30 

Sofern in gesetzlichen Bestimmungen auf die Zonenanweisung der Militärregierung 
HQ/2900/Sec/(Zon/Pl [45] 20) und die hierzu ergangenen Ergänzungsbestimmungen 
(Zusammenfassender Erlaß des Sozialministers vom Oktober 1947 zur Durchführung und Ergänzung 
der genannten Zonenanweisung) Bezug genommen ist, treten die Bestimmungen dieses Gesetzes an 
deren Stelle. 

§ 31 

Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsverordnungen erläßt der 
Innenminister. 

§ 31a 

Über die Erfahrungen mit diesem Gesetz ist dem Landtag bis zum 1. Juli 2014 und danach alle fünf 
Jahre zu berichten. 

§ 32 

Das Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in Kraft. 

20. Polizei- und Ordnungsrecht, Verkehrsrecht 

20.1 Bundesrepublik Deutschland 

20.1.1 Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im 
Personennahverkehr (BOKraft) 

Vom 21.06.1975 (BGBl. I S. 1573), zuletzt geändert durch Verordnung vom 08.11.2007 
(BGBl. I  S. 2569) 

§ 26   Kenntlichmachung 

(…) 

(2) Nach außen wirkende Werbung an Taxen und Mietwagen ist nur auf den seitlichen Fahrzeugtüren 
zulässig. Politische und religiöse Werbung an Taxen ist unzulässig. 
 

20.1.2 Bundesleistungsgesetz 
Vom 27.09.1961 (BGBl. I S.1769, ber. S. 1920), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

11.08.2009(BGBl. I S.2723) . 

Grundvorschrift 

§ 1   [Leistungsbedingungen] 

(1) Leistungen können angefordert werden 

1. zur Abwendung einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische 
Grundordnung des Bundes oder eines Landes oder zur Abwendung oder Beseitigung einer die 
Sicherheit der Grenzen gefährdenden Störung der öffentlichen Ordnung im Grenzgebiet; 
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2. für Zwecke der Verteidigung, im besonderen zur Abwendung einer Gefahr, durch die von 
außen der Bestand des Bundes entweder unmittelbar oder mittelbar im Rahmen seiner Einordnung in 
ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit bedroht wird; 

3. zur Erfüllung der Verpflichtungen des Bundes aus zwischenstaatlichen Verträgen über die 
Stationierung und die Rechtsstellung von Streitkräften auswärtiger Staaten im Bundesgebiet; 

4. zur Unterbringung von Personen oder Verlegung von Betrieben und öffentlichen 
Einrichtungen, die wegen einer Inanspruchnahme von Grundstücken für Zwecke der Nummern 1 bis 3 
notwendig ist. 

(...) 

Erster Teil   Die Leistungen 

Erster Abschnitt   Allgemeine Vorschriften 

§ 4   [Heranziehung zur Leistung] 

(...) 

(2) Zu Leistungen können nicht herangezogen werden 

(...) 

4. Kirchen und andere öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften sowie deren Verbände 
hinsichtlich der Sachen und Rechte, die kirchlichen Aufgaben dienen oder für die Erfüllung ihrer 
Verwaltungstätigkeit unentbehrlich sind; 

(...) 

(3) Soweit Gebäude oder bewegliche Sachen gemeinnützigen, religiösen, wohltätigen oder 
erzieherischen Aufgaben oder dem Unterricht oder der Forschung dienen, sollen sie nur zur 
Abwendung oder Beseitigung einer Gefahr oder einer Störung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 oder für 
Zwecke der Verteidigung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2 angefordert werden; dasselbe gilt hinsichtlich 
der unmittelbar der Erfüllung der Aufgaben der Sozialversicherungsträger und ihrer Verbände 
dienenden Gebäude und beweglichen Sachen. Krankenhäuser, Heil- und Pflegeanstalten oder andere 
der Gesundheitspflege dienende Einrichtungen sollen ebenfalls nur zu den in Satz 1 genannten 
Zwecken angefordert werden. 

Dritter Teil   Manöver und andere Übungen 

§ 68   [Rechte der Truppen] 

(1) Die Truppen dürfen Grundstücke überqueren, vorübergehend besetzen oder zeitweilig sperren. 

(2) Ohne eine besondere Einwilligung des Berechtigten dürfen die Truppen die ihnen nach Absatz 1 
zustehenden Rechte nicht ausüben auf  

(...) 

4. Stätten von religiöser, kultureller oder geschichtlicher Bedeutung; 

(...) 
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20.2 Berlin 

Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in 
Berlin (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz - ASOG Bln) 

In der Fassung vom 11.10.2006 (GVBl. 2006, S. 930), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.04.2014 (GVBl. S. 99) 

Erster Abschnitt  

Aufgaben, Zuständigkeiten und allgemeine Vorschriften 

§ 1 [Aufgaben der Ordnungsbehörden und der Polizei] 

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei haben die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr). Sie haben im Rahmen dieser Aufgabe auch die 
erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleistung und das Handeln in Gefahrenfällen zu treffen. 

(…) 

(3) Die Polizei hat im Rahmen der Gefahrenabwehr auch Straftaten zu verhüten sowie für die 
Verfolgung von Straftaten vorzusorgen (vorbeugende Bekämpfung von Straftaten). 

 (…) 

§ 2 [Sachliche Zuständigkeit der Ordnungsbehörden] 

(1) Für die Gefahrenabwehr sind die Ordnungsbehörden zuständig (Ordnungsaufgaben). 

(2) Ordnungsbehörden sind die Senatsverwaltungen und die Bezirksämter. 

(3) Nachgeordnete Ordnungsbehörden sind die Sonderbehörden der Hauptverwaltung, die für 
Ordnungsaufgaben zuständig sind. 

(4) Die Zuständigkeit der Ordnungsbehörden wird im Einzelnen durch die Anlage zu diesem Gesetz 
(Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben) bestimmt. (…) 

Zweiter Abschnitt  

Befugnisse der Ordnungsbehörden und der Polizei 

Erster Unterabschnitt  

Allgemeine und besondere Befugnisse 

§ 24a [Datenerhebung an gefährdeten Objekten] 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 1 Abs. 3 kann die Polizei an einem gefährdeten Objekt, 
insbesondere an einem Gebäude oder einem sonstigen Bauwerk von öffentlichem Interesse, einer 
Religionsstätte, einem Denkmal oder einem Friedhof, oder, soweit zur Zweckerreichung zwingend 
erforderlich, den unmittelbar im Zusammenhang mit dem Objekt stehenden Grün- oder Straßenflächen 
personenbezogene Daten durch Anfertigung von Bildaufnahmen erheben und die Bilder zur 
Beobachtung übertragen und aufzeichnen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme 
rechtfertigen, dass an oder in einem Objekt dieser Art Straftaten drohen. 
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(2) Der Umstand der Beobachtung und Aufzeichnung und die datenverarbeitende Stelle sind durch 
Beschilderung erkennbar zu machen. 

(3) Bildaufzeichnungen sind unverzüglich zu vernichten oder zu löschen, soweit sie nicht zur 
Verfolgung von Straftaten benötigt werden. 

(4) Werden durch die Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person zugeordnet, so ist 
diese entsprechend § 10 Abs. 5 des Berliner Datenschutzgesetzes über eine Verarbeitung zu 
benachrichtigen, soweit die Daten nicht entsprechend Absatz 3 unverzüglich gelöscht oder vernichtet 
werden. 

(…) 

Anlage 

Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben (ZustKat Ord) zu § 2 Abs. 4 Satz 1 

Zweiter Abschnitt   Ordnungsaufgaben der Bezirksämter 

Nr. 19 - Sozialwesen 

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem Gebiet des Sozialwesens: 

(…) 

(3) 

a) der Schutz der Sonn- und Feiertage und die Erteilung von Ausnahmen von den zum Schutz der 
Sonn- und Feiertage erlassenen Verboten nach der Feiertagsschutzverordnung , 

b) die Bewilligung von Ausnahmen vom Verbot der Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen nach § 13 
Abs. 3 Nr. 2 des Arbeitszeitgesetzes, (…) 

Dritter Abschnitt  

Ordnungsaufgaben der Sonderbehörden 

Nr. 24 - Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin 

Zu den Ordnungsaufgaben des Landesamtes für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische 
Sicherheit Berlin gehören: 

(1) a) die Ordnungsaufgaben nach dem Arbeitsschutzrecht der Unfallverhütung, des 
Jugendarbeitsschutzes, des Mutterschutzes, des Schutzes der in Heimarbeit Beschäftigten, des 
Arbeitszeitschutzes und der Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen, soweit nicht die für 
Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung (Nummer 3 Absatz 6), die Bezirksämter (Nr. 18 Abs. 
1, Nr. 19 Abs. 3) oder das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (Nr. 30 Abs. 2) zuständig 
sind, (…)  
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20.3 Sachsen 

Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz (SächsBRKG) 

Vom 24.06.2004 (SächsGVBl. 2004, 245), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
13.02.2014 (SächsGVBl. S. 47, 48) 

 

Abschnitt 5 Katastrophenschutz 

§ 39 Mitwirkung von anderen Behörden und sonstigen Dritten 

(…) 

(4) Den Kirchen und Religionsgemeinschaften soll die seelsorgerische Betreuung der Opfer und der 
Einsatzkräfte ermöglicht werden. 

20.4 Thüringen 

Thüringer Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Ordnungsbehörden 
(Ordnungsbehördengesetz – OBG -) 

Vom 18.06.1993 (GVBl. 1993, 323), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 19. September 2013 
(GVBl. S. 251, 259) 

 

Vierter Abschnitt Einzelne Befugnisse und Ermächtigungen  

§ 42 Veranstaltung von Vergnügungen 

(1) Wer eine öffentliche Vergnügung veranstalten will, hat das der Gemeinde, 
Verwaltungsgemeinschaft oder erfüllenden Gemeinde unter Angabe der Art, des Ortes und der Zeit 
der Veranstaltung und der Zahl der zuzulassenden Teilnehmer spätestens eine Woche vorher 
schriftlich anzuzeigen. Für regelmäßig wiederkehrende, gleichartige öffentliche Vergnügungen genügt 
eine einmalige Anzeige. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Veranstaltungen, die vorwiegend religiösen, künstlerischen, kulturellen, 
wissenschaftlichen, belehrenden oder erzieherischen Zwecken oder der Wirtschaftswerbung dienen, 
sofern sie in Räumen stattfinden, die für Veranstaltungen der beabsichtigten Art bestimmt sind. 

(…) 

§ 43 Menschenansammlungen 

Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Sittlichkeit, ungestörte Religionsausübung, 
Eigentum oder Besitz können die Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften oder erfüllende 
Gemeinden und die Landkreise für Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen, 
insbesondere bei religiösen Feiern, Volksfesten und Sportveranstaltungen, ordnungsbehördliche 
Verordnungen oder die Anordnungen für den Einzelfall erlassen, soweit nicht § 42 einschlägig ist. 
Dies gilt nicht für Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes; die Vorschriften des 
Straßenverkehrsrechts bleiben unberührt. 


